
       Aktenzeichen: 

Stadt Brandenburg an der Havel UFB: 07/2018 
 
 

Stadt Brandenburg an der Havel
Der Oberbürgermeister 
FB V/FG 32 
Untere Jagdbehörde 
Nicolaiplatz 30 
14770 Brandenburg an der Havel 

                                 Antrag auf Anerkennung als bestätigter           
                                     Schweißhundeführer  gem. § 35 BbgJagdG            

       
                             
           zutreffendes bitte ankreuzen   °  Nachweise beifügen 
 

1. Antragsteller 
Name     

alle Vornamen Geburtsname (falls abweichend) 

Geburtsdatum  Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Hauptwohnung des Antragstellers 
Straße, Nr.  

Postleitzahl & Ort, ggf. Ortsteil 

Erreichbarkeit für mögliche Nachsuchen: 
Telefon, privat 

 
Handy 

ggf. Telefon dienstlich E-Mail 

2. ein Jagdschein wurde mir erteilt  
von                           bis Jagdscheinnummer Behörde 

 
3. Ich beantrage die Anerkennung als bestätigter Schweißhundeführer mit folgendem Jagdgebrauchshund: 

Name  Rasse   ° 
 

Wurfdatum 
 

ZB-Nr. Täto.-Nr. Chip-Nr. 

 
4. Erklärungen: 
 

1. Ich habe mindestens drei Jahre einen Jagdgebrauchshund bei den Nachsuchen geführt:  
 

2. Dieser Jagdgebrauchshund ist auf die Brauchbarkeit Schweiß geprüft:    
 
5. Diesem Antrag ist beigefügt (Voraussetzung für die Anerkennung) 
  

 mein gültiges Jagdscheindokument zur Eintragung der Bestätigung                     ° 
 Nachweis zu Erklärung in 4.1                        ° 
 Nachweis zu Erklärung in 4.2                        ° 

 
8. Rechtsverbindliche Erklärung (nicht Zutreffendes streichen)  
 

 Ich erkläre, dass ich zeitlich und gesundheitlich in der Lage bin, als bestätigter Schweißhundeführer tätig zu sein.  
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, Anschrift und die von mir angegebene Erreichbarkeit durch die 
    untere Jagdbehörde öffentlich zugänglich gemacht werden.  
 Änderungen in meinen persönlichen Verhältnissen oder der Wegfall einer der Voraussetzungen zur Anerkennung  
   als bestätigter Schweißhundeführer werde ich der Unteren Jagdbehörde unverzüglich anzeigen.  

 
 
9. Datenschutzerklärung  
 

    Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Stadt Brandenburg an der Havel zur Bearbeitung  
      meines Antrages unter Beachtung der Europäischen Datenschutz- Grundverordnung (EU-DSGVO) ver-
      arbeitet werden. 

Meine Einwilligung in die Datenverarbeitung erfolgt auf freiwilliger Basis. 
 
Diese Erklärung kann ich jederzeit ohne rechtliche Nachteile beschränken oder widerrufen. Eine nachträgliche 
Beschränkung oder ein Widerruf der Einwilligung wirken sich dabei nicht für die Vergangenheit, sondern nur für die 
Zukunft aus. Der Widerruf ist an die unten genannte Anschrift zu richten. Die Löschung der Daten bestimmt sich nach 
Art. 17 DSGVO. 
 

   Ich bestätige die Kenntnisnahme des beigefügten Informationsblattes zur Datenverarbeitung sowie der  
      ergänzenden Information zur Verarbeitungstätigkeit 

 
 
 



  Ich bin damit einverstanden, dass von der Stadt Brandenburg an der Havel, meine bzw. die im Antrag 
    enthaltenen personenbezogenen Daten zum o. g. Zweck der Bearbeitung des Antrages an einen oder alle  
    nachfolgend benannten Empfänger übermittelt werden, sofern diese von der Bearbeitung des Antrages/ 
    Anliegens betroffen sind:  

 die Polizei  
 Sonderordnungsbehörden sowie weitere von der Antragbearbeitung betroffene  

        weitere Organisationseinheiten der Stadt Brandenburg an der Havel  
 sonstige Behörden  

 

 
 
 
 
------------------------------------------------           ------------------------------------------------------------------------ 
Datum, Unterschrift Antragsteller/-in                           ggf. Unterschrift/Einverständnis Eltern oder gesetzliche 
Vertreter  
 
 
 
 
 
Hinweise: Da die elektronische Signatur noch nicht zulässig ist, verwenden Sie bitte dieses Formular in Papierform 
zur Antragstellung. Bitte machen Sie die Angaben vollständig und leserlich, da bei unvollständigen Angaben dieser 
Antrag leider nicht bearbeitet werden kann. 
 
 
 
Anlage: 1 Informationsblatt  

  



 
Allgemeine Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Stadt Brandenburg an der Havel

gemäß Artikel 12 bis 22 und 34 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Die vorliegende allgemeine Information zur Verarbeitung personenbezogener
Daten gibt Auskunft über die informationspflichtigen Angaben, die für alle
Verarbeitungstätigkeiten der Verantwortlichen zutreffend sind. Sie gilt für
spezifische Verarbeitungstätigkeiten in Verbindung mit den jeweiligen
ergänzenden Informationen zur Verarbeitungstätigkeit, insb. zu den Punkten
1.2, 2 bis 8 dieser Information.

1 Kontaktdaten
1.1 Verantwortliche
Verantwortliche für die Datenverarbeitung im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist
die

Stadt Brandenburg an der Havel
Der Oberbürgermeister
Klosterstr. 14, 14770 Brandenburg an der Havel
Telefon: (03381) 58-0
E-Mail: oberbuergermeister@stadt-brandenburg.de

1.2 Bestimmte Stelle
Zweckmäßigerweise werden personenbezogene Daten durch eine bestimmte
Stelle innerhalb der Behörde, der eine Aufgabe zugewiesen ist, verarbeitet. Die
Kontaktdaten der bestimmten Stelle sind der jeweils zutreffenden ergänzenden
Information zur Verarbeitungstätigkeit zu entnehmen.

1.3 Datenschutzbeauftragter
Die Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 37 DSGVO
benannt:

Datenschutzbeauftragter der Stadt Brandenburg an der Havel
Altstädtischer Markt 10, 14770 Brandenburg an der Havel
Telefon: (03381) 587030
E-Mail: datenschutz@stadt-brandenburg.de

2 Zweckbestimmung und Rechtsgrundlagen
Der Zweck, einschließlich der jeweiligen Rechtsgrundlage, zu denen die
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, ergibt sich aus der
ergänzenden Information oder dem Verzeichnis (Art. 30 DSGVO) zur
Verarbeitungstätigkeit bei den Stellen nach Pkt. 1.2 bzw. 1.3. Sofern die
Verantwortliche Daten zu einem anderen als dem ursprünglich angegebenen
Zweck verarbeiten möchte, wird die betroffene Person nach den Maßgaben
des Art. 13 (3) DSGVO informiert.

3 Erhebung von Daten bei Dritten
Grundsätzlich erhebt die Verantwortliche personenbezogene Daten bei der
betroffenen Person. Erhebt die Verantwortliche ausnahmsweise Daten bei
Dritten, wird die betroffene Person nach den Maßgaben des Art. 14 DSGVO
einschließlich der Quellenangabe informiert.

4 Pflichten zur Bereitstellung personenbezogener Daten
Ob besondere Pflichten zur Bereitstellung personenbezogener Daten für die
betroffene Person bestehen und die Folgen der Nichtbereitstellung sind der
ergänzenden Information zur Verarbeitungstätigkeit zu entnehmen.

5 Datenübermittlungen
Die Verantwortliche übermittelt personenbezogene Daten ausschließlich auf
Grundlage gesetzlicher Bestimmungen oder mit Einwilligung der betroffenen
Person. Übermittlungen personenbezogener Daten sowie die
Empfänger*innen oder deren Kategorien einschließlich Angaben zu
Übermittlungen an Drittländer sind der ergänzenden
Information zur Verarbeitungstätigkeit zu entnehmen

6 Speicherfristen
Die Verantwortliche wird personenbezogene Daten nur so lange speichern, wie
dies für die Erreichung des unter Punkt 2 genannten.Zwecks erforderlich ist
oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen eine Speicherung vorschreiben.
Erläuterungen können der ergänzenden Information zur Verarbeitungstätigkeit
entnommen werden.

7 Betroffenenrechte
Sofern nicht besondere Vorschriften entgegenstehen, werden der betroffenen
Person nachfolgende Betroffenenrechte eingeräumt, die (ausg. Punkt 7.5)
zweckmäßigerweise bei der unter Punkt 1.2 oder, sofern diese nicht bekannt
ist, bei der unter Punkt 1.3 benannten Stelle geltend zu machen sind.

7.1 Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung
Jede betroffene Person hat
a) neben dieser allgemeinen und der ergänzenden Informationen zur

Verarbeitungstätigkeit nach Art. 15 DSGVO einen individuellen
Auskunftsanspruch über ihre durch die Verantwortliche verarbeiteten
personenbezogenen Daten, insb. über deren Inhalt sowie individuelle
Angaben zu den Punkten 2 bis 7 dieser allg. Information,

b) nach Art. 16 DSGVO das Recht, von der Verantwortlichen die Berichtigung
von unrichtigen oder die Ergänzung von unvollständigen
personenbezogenen Daten zu verlangen,

c) den Anspruch, die Verantwortliche zur Löschung der betreffenden
personenbezogenen Daten nach Art. 17 DSGVO aufzufordern und

d) unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO das Recht, die
Einschränkung der Datenverarbeitung zu fordern.

7.2 Widerspruch

Die betroffene Person kann aus Gründen einer besonderen Situation der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zur Aufgabenerfüllung nach Art.
6 (1) Buchstabe e DSGVO widersprechen, sofern die Verantwortliche keine
schutzwürdigen Gründe für eine weitere Verarbeitung nachweisen kann.

7.3 Datenübertragbarkeit
Erfolgt die Verarbeitung mithilfe eines automatisierten Verfahrens auf
Grundlage einer Einwilligung der betroffenen Person, so hat sie das Recht, die
Bereitstellung ihrer Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu verlangen.

7.4 Widerrufsrecht
Sofern die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf der Einwilligung
der betroffenen Person beruht, hat sie das Recht, diese jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft zu widerrufen. Die betroffene Person wird mit der Einwilligung
über das Widerrufsrecht und die Art und Weise, wie dieser erfolgen kann,
informiert.

7.5 Beschwerderecht
Jede betroffene Person hat das Recht, sich über Verletzungen des
Datenschutzrechts bei nachfolgender Behörde zu beschweren:

Landesbeauftragte für den Datenschutz Brandenburg
Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow
Telefon: (033203) 356-0, Fax: (033203) 356-49
E-Mail: poststelle@lda.brandenburg.de,
Internet: www.lda.brandenburg.de

8 Benachrichtigung bei Verletzung des Datenschutzes
Bei Verletzung des Datenschutzes erfolgt durch die Verantwortliche eine
Meldung an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde. Hat die Verletzung
ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten einer natürlichen
Person zur Folge, benachrichtigt die Verantwortliche die betroffene Person
darüber.

bitte wenden



Ergänzende Information zur Verarbeitungstätigkeit der Antragbearbeitung 
zur allgemeinen Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Stadt Brandenburg an der Havel gemäß 
Artikel 12 bis 22 und 34 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
Die allgemeine Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Stadt Brandenburg an der Havel wird 
hinsichtlich der konkreten Verarbeitungstätigkeit durch nachfolgende Informationen wie folgt ergänzt: 
 
Zu: 
1 Kontaktdaten 
1.2 Bestimmte Stelle 
 
Zweckmäßigerweise werden die personenbezogenen Daten durch die nachfolgend bestimmte Stelle innerhalb der Behörde 
verarbeitet: 
 
Stadt Brandenburg an der Havel 
Der Oberbürgermeister 
FB Ordnung und Sicherheit 
FG 32 Gewerbebehörde / allgemeines Ordnungsrecht 
Nicolaiplatz 30 
14770 Brandenburg an der Havel 
 
Telefon: 03381 58 32 07 
E-Mail: Gewerbebehoerde@stadt-brandenburg.de 
 
2 Zweckbestimmung und Rechtsgrundlagen 
Die Daten werden zu nachfolgend benanntem Zweck verarbeitet: 
 
Erteilung der Anerkennung als bestätigter Schweißhundeführer  
Die Rechtsgrundlage(n) zur Verarbeitungstätigkeit bildet: 
§ 35 Jagdgesetz für das Land Brandenburg 
 
3 Erhebung von Daten bei Dritten 
 
☐ Die Verantwortliche erhebt ausnahmsweise Daten bei folgenden Dritten (Information nach Art. 14 DSGVO): 
 
x keine Erhebung von Daten bei Dritten 
 
4 Pflichten zur Bereitstellung personenbezogener Daten 
 
x Es besteht keine Pflicht zur Bereitstellung der 

personenbezogenen Daten. 
 
☐ Die Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener 

Daten ergibt sich aus folgenden Regelungen: 
 
Folge bei Nichtbereitstellung personenbezogener Daten: 
 
Der Antrag kann nicht bearbeitet werden.  
 
5 Datenübermittlungen 
 
☐ Die Daten werden nicht an Dritte übermittelt. 
 
x Die Daten werden an nachfolgende Dritte übermittelt: 
 

- die Polizei  
- die Sonderordnungsbehörden sowie weitere von der Antragsbearbeitung betroffene Organisationseinheiten der 

Stadt Brandenburg an der Havel 
 
☐ Die Daten werden an Drittstaaten/internationale Organisationen übermittelt: 
 
 
Rechtsgrundlage(n) für die Übermittlung bildet/bilden: 
 
Jagdgesetz  für das Land Brandenburg, Verordnung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren in den Bereichen Land- und
Forstwirtschaft sowie Jagd 
 
6 Speicherfristen 
 
☐ Die Daten werden unverzüglich nach Zweckerfüllung 

(Punkt 2) gelöscht. 
x Die Daten werden nach Ablauf einer gesetzlichen 
 
Aufbewahrungsfrist gelöscht: 
 
 30 Jahre gemäß den Vorgaben der KGSt 


